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1978 06 20 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXX, mit 
dem finanzielle Bestimmungen des Arbeits­
losenversicherungsgesetzes 1977 und des Ar­
beitsmarktförderungsgesetzes geändert wer-

den . 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das ArQeitslosenversicherungsgesetz 1977, 
BGBI. Nr. 609, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBI. Nr. 648/1977 (Art. VII des Sozialversiche­
rungs~Änderungsgesetzes 1977) undBGBl. 
Nr .... wird wie folgt geändert: 

1. Der Abs. 10 des·§ 61 hat zu lauten: 

. ,,(10) Der in den Abs. 1 und 2 festgesetzte 
Beitrag. ist durch Verordnung des Bundesmini­
sters für soziale Verwaltung im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen 

1. zu erhöhen, wenn er dem voraussichtlichen 
Aufwand, der aus Mitteln der Arbeitslosen­
versicherung zu tragen ist, nicht mehr ent-

. spricht, wobei hinsichtlich der Festsetzung 
des Beitrages von der voraussichtlichen Ent­
wicklung auf dem Arbeitsmarkt auszugehen 
.und .der Durchschnitt des Aufwandes der 
letzten vorangegangepen zwei Jahre zu be­
rücksichtigen ist, oder 

2. zu : senken, wenn die Mittel des Reservefonds 
(§ 64) die Höhe der durchschnittlichen j~hr­
lichen Einnahmen an Arbeitslosenversiche­
rungsbeiträgen (Sonderbeiträgen) in den 
letzten fünf Jahren überschreiten." 

2. Der § 64 hat zu lauten: 

,,§64. (1) überschüsse aus der zweckgebunde­
nen Gebarung der Arbeitsmarktverwaltung . im 
Sinne des§ 60 (im folgenden '"Gebarung der 
Arbeitsmarktvervialtung'" bezeichnet) sind einem 
Reservefonds zuzuführen. Der Reservefonds be­
sitzt Rechtspersönlichkeit, hat seinen Sitz in Wien 
und wird nach außen vom Bundesminister für 

soziale Verwaltung vertreten. Die Verwaltung 
des Reservefonds obliegt in technisch-administra­
tiven Angelegenheiten dem Bundesministerium 
für soziale Verwaltung, in allen übl'igen Ver­
waltungsangelegenheiten dem Bundesministerium 
für soziale Verwaltung, im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Finanzen. 

(2) Die Mittel des Reservefonds sind zur 
Deckung aIlfäHiger Abgänge aus der Gebarung 
der Arbeitsmarktverwaltung in einem Kalender­
jahr bestimmt. 

(3) Ergibt sich in einem Kalenderjahr aus der 
Gebarung der Arbeitsmarktverwaltmng ein über­
schuß, so ist dieser nach Abzug allfälliger vom 
Bund vorschußweise getragener Abgänge im 
Sinne, des Abs. 5 vom Bund an den Reserve­
fonds zu überweisen. Die endgültige Abrechnung 
des überschusses hat auf Grund des Bundes­
rechnungsabschlusses zu erfolgen. 

(4) Ergibt .sich in einem Kalenderjahr aus der 
Gebarung der Arbeitsmarktverwaltung ein Ab­
gang, so ist dieser vom Reservefonds dem Bund 
zu überweisen. Die endgültige Abrechnung des 
Abganges hat auf Grund des Bundesrechnungs­
abschlusses zu erfolgen. 

(5) Sind die Mittel des Reservefonds erschöpft, 
So hat der Bund die Abgänge aus der Gebarung 
der Arbeitsmarktverwaltung vorläufig aus Bun­
desmitteln • zu decken. Die vom Bund vorschuß­
weise getragenen Abgänge sind diesem' durch 
überweisung der in den nachfolgenden Kalen­
derjahren sonst gemäß Abs. 3 dem Reservefonds 
zuzuführenden Oberschüsse aus der Gebarung 
der Arbeitsmarktverwaltung zu refundieren. 

(6) Die Gebarung des Reservefonds ist jähr­
lich abzuschließen. Der Gebarungsüberschuß ist 
auf neue Rechnung vorzutragen. 

(7) Die Mittel des Reservefonds sind gewinn­
bringend so anZlUlegen, daß sie . zur Deckung 
eines Abganges jederzeit' herangezogen werden 
können. . . 
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2 949 der Beilagen 

(8) Der Reservefonds ist von allen bundes­
rechtlich geregelten Abgaben, soweit hinsichtlich 
dieser nicht bereits § 70 gilt, befreit. 

3. Der § 65 einschließlich seiner überschrift 
wird aufgehoben .. 

Artikel 11 

Das Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBL 
Nr. 31/1969, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBL Nr. 173/1973, BGBL Nr. 642/1973 (Art. II 
des Sonderunterstützungsgesetzes), BGBL 
Nr. 179/1974 und BGBL Nr. 388/1976 wird 
wie folgt geändert: 

1. Der Abs. 1 des § 51 hat zu lauten: 

,,(1) Der aus diesem Bundesgesetz erwachsende 
Aufwand einschließlich des Verwaltungsaufwan­
des· 'ist vorschußweise vom Bund zu bestreiten." 

2. In den Abs. 2 und 3 ist jeweils der Aus­
druck -"Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1958" 
durch den Ausdruck "Arbeitslosenversicherungs­
gesetzes 1977" zu ersetzen. 

3. Der Abs. 5 des § 51 hat zu lauten: 

,,(5) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
wird ermächtigt, Mittel des Reservefonds zum 
Zwecke von Baurnaßnahmen und der Ausstat-

, tung für Dienststellen der Arbeitsmarktverwal­
tung jährlich im Höchstausmaß von 1,5 v. H. der 
im Bundesvoranschlag für das jeweilige Jahr 
veranschlagten Einnahmen an Arbeitslosenver­
sicherungsbeiträgen (Sonderbeiträgen) heranzu­
ziehen und dem Bund zu überweisen, wenn es 
für die Durchführung des Kundendienstes der 
Arbeitsmarktverwaltung erforderl.ich ist." 

4. De~ Abs. 6 des § 51 hat zu lauten: 

Artikel III 
(1) Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 

gehen die Mittel, Verpflichtungen und Forde­
rungen sowie die Konten 'des bisherigen Reserve­
fonds gemäß § 64 des Arbeitslosenversicherungs~ 
gesetzes 1977 nach Maßgabe der folgenden Be­
stimmungen auf den Reservefonds gemäß Art. I 
Z. 2 dieses Bundesgesetzes über: 

1. die Postscheckkonten 603.2106 und 138.0218 
und die bis zum Inkrafttreten dieses Bun­
desgesetzes auf diesen Konten angesammel­
ten Mittel, 

2. die unverzinsliche Forderung gegen den 
Bund 
a) hinsichtlich der bis 31. Dezember 1977 . 

bereits buchmäßig zugerechneten, jedoch 
den Konten des Reservefonds noch nicht 
überwiesenen überschüsse im Betrag von 
263 386 528,09 Schilling, 

b) hinsichtlich eines ab 1. Jänner 1978 bis 
zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
allfäHig sich . ergebenden überschusses 
im Sinne des § 60 AIVG, 

c) hinsichtlich der bis 31. Dezember 1977 
auf den Wintermehrkostenausgleichs­
fonds (§ 65 AIVG) angesammelten Mittel 
im Betrag von34 126267,-,- Schilling, 

d) hinsichtlich eines ab 1.. Jänner 1978 bis 
zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
allfäUig sich ergebenden überschusses des 
Wintermehrkostenausgleichsfonds, 

3. die verzinsliche Forderung g·egen den Insol­
venz-Ausfallgeld-Fonds (§ 13 des InsoLven,z­
Entgeltsicherungsgesetzes, BGBL Nr. 324/ 
1977) hinsichtlich der bis zum Inkraft­
treten dieses Bundesgesetzes gemäß § 17 
Abs. 6 IESG gew~hrten Darlehen, 

4. die bis ~um Inkrafttreten dieses Bundesge­
setzes zu Lasten des bisherigen· Reservefonds 
eingetretenen Verpflichtungen; 

. 5; die Forderung des Bundes hinsichtlich eines 
. ab 1. Jänner 1978 bis zum Inkrafttreten 

dieses BundesgesetzesaUfällig sich ergeben­
den Abganges im Sinne des § 60 AIVG. 

,,(6) Der Bundesminister für sozialeVerwal­
tung wird ermächtigt, Mittel des Reservefonds 
nach Anhörung des Beirates für Arbeitsmarkt­
politik heranzuziehen, wenn .cres für die Be­
hebung außergewöhnlicher . lokaler oder regiona­
ler Schwierigkeiten auf dem. Arbeitsmarkt für 
erforderlich hält. Im jährlichen Bundesfinanzge- (2) Die Rücklage, die sieh aus der Zuführung 
setz <ist eine Ermächtigung des Bundesministers von Betr'ägender zweckgebundenen Gebarung 
für Finanzen vorzusehen, daß er für diesen Fall der Arbeitslosenversicherung ,im Sinne des je­
die Zustimmung zur überschreitung der Aus- weiligen Bundesfinanzgesetzes ergab, wird durch 
gabenansätze für arbeitsmarktpolitische Maßnah- dieses Bundesgesetz nicht berührt. 
men nach diesem Bundesgesetz nach Maßgabe (3) Der Reservefonds hat, solange eine For­
der dem Bund vom Reservefonds überwiesenen . derung gegen, den Bund. nach Abs. 1 besteht, an 
Mittel bis 10 v. H .. der im jeweiligen Bundes- den Bund' keine Vorschüsse, mit Ausnahme, bei 
finanzgesetz vorgesehenen Ansatzbeträgezu innerhalb eines Kalenderjahres 'auftretenden 
gelben hat un.d darüber hinaus bis weUtere 15 v. H.· Mehrausgaben, zu leisten, sondern gegen die je-
dieser Ansatzbeträge geben kann." . w~ilsältesteForderung aufzurechnen. 

5. Die bisherigen Abs. 7 und 8 des § 51 haben (4) Die FordelJlngen des Reservetonds gemäß 
zu entfallen. Abs.l sind beim jährlichen Abschluß der Geba-
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949 der Beilagen 3 

rung des Reservefonds getrennt von den über­
smüssen nam Art. I Z. 2 (§ 64 Abs. 3) auszu­
welsen. 

Artikel IV 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 
1979 in Kraft .. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut: 

1. hinsichtlich Art. I Z. 1 (§ 61 Abs. 10), Art. I 
Z. 2,soweit es § 64 Abs. 1 letzter Satz und 
Abs. 4 betrifft, sowie Art. III Abs. ,I Z. 1 
der Bundesminister für soziale Verwaltung 

im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für. Finanzen'; 

2.hinsi<.;htlich Art. I Z. 2, soweit es § 64 Abs. 3 
. und Abs. 5 betrifft,. Art. II Z. 1 (§ 51 Abs. 1), 

Art. II Z. 4, soweit es § 51 Abs. 6 letzter 
Satz betrifft, sowie Art. III Abs. 1 Z. 2 und 
Abs. 2 der Bundesminister für Finanzen; 

3. hinsichtlich Art. I Z. 2, soweit es § 64 Abs. 8 
betrifft, der Bundeskanzler und die Bundes­
minister für Finanzen und für Justiz; 

4. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für soziale Verwaltung. 

Erläuterungen 

Die Erkenntnis, daß die Arbeitsmarktpolitik nahmen stammenden. Mivtel des Reservefonds 
einen wesentJlichen Beitrag bei der Verfolgung innerha~bdes Budgets des Bundes, wodurch auch 
einer auf Volfbeschäftigung gerichteten Politik die Verfahrensregeln des Bundes anzuwenden 
da,rsteUt, hat nicht nur zur Reailisierung des sind, ,erweisen sich nicht nur von der Sache· her 
Arbeitsmarktförderungsgesetzes und damit zur alls nicht gerechtfertigt, sondern ~teJ.len ,auch ein 
Schaffung eines völlig neuartigen arbeitsmarkt~ bedeutendes Hindernis bei den manchmal not­
politischen Instrumentariums, sondern, gleich- wendigen, kurzfristig zu planenden und rasch zu 
zeitig auch 2Jueinem ,grUnidsätzlich,en Wandel in ,realisierenden Disposi,tionenauf Grund von wech­
der Beurteilung der Funktion der Arbeitsmarkt- se1nden Arbeitsmarktentwicklungen dar. 'Ein be­
verwalnung ,all,s des wichtigsten der Arbeitsmarkt- deutender Fortschritt in der Funktionsfähigkeit 
politik zur Verfü'gung stehenden Organisations- der Arheitsmarktv.erwaltung muß deshalb 'die 
appar:ates geführt. Für die Ausgestaltung und den Gestaltung ,eiener den spezifischen Zielen der Ar­
Eimatz der al1bei·tsma,rktpolitischen Instrumente beitsma,rktpolitik angepaßten, 'leichteren Verfah­
wurde das auf ReaHsierung über einen längeren rensweise zur Heranziehung der für die arbeits­
Zeitraum berechnetearbeitsmarktpolitische Kon- marktpolitischen Erfordernisse zweckgebundenen 
zept 1971 erarbeitet und vom Beimt für Aroeits- Mittel des ReSiervefonldssein. 
mar~tpolitik gebi!lligt. Dieses Konzept sieht u. a. Der Zeitpunkt für eine Neuregelung im Sinne 
die schrittweise Erhöhung der Flexibilität der einer Verselbständigung des bisherigen Reserve­
Arbeitsmarktpolitik \durch eine entsprechende Ge- fonds scheint nunmehr gekommen. Die Vorher­
staltung der Arbeitsmarktverwaltung vor, um sagen über die Wirtschaftsentwicldung d'er näch­
diese mehr und mehr einer Serviceeinrichtung sten Zeit erfordern für den Fall, daß Probleme 
anzunähernde Organisation in die Lage zu ver- größeren Umfanges auf dem Arbeitsmarkt auf­
setzen, auf Entwiclclungen des Arbeitsmarktes treten, Vorsorgen dafür, daß die Aroeitsmarkt­
sowie regionaler oder branchenmäßig abgegrenzter politik rasch und wirk,sam reagieren kann, wenn 
Teile davon wirksam und l'I3:sch ,reagieren zu kön- es darum geht, Maßnahmen der Wirtschaftspolitik 
nen. Die UmgesIJaltung der Ol"ganisation und des durch arbeitsmarktpolitische Initiativen unter 
Ablaufes der Kundenbetreuung durch Einrichtung dem Gesichtspunkt der V dllbeschäfti,gungzu er­
neuartiger Kont'akt- 'lind Informationsformen 50- gänzen. Programme für die verschiedenen Teil­
wie ,die Dezentralisierung und V1edegungder aspekte der Beschäftigungs'sicherung durch arbeits­
Entscheidung über Beihilfen, welche die Verwirk- marktpolitische Maß~ahmen, z. B. für Jugend­
lichungeines B-eratungsergebnisses . ermöglichen liche und Behinderte, aber ,auch zur Sicherung 
soll, liuden ,die Beratung bietenden Arbeits- gefährdeter Arbeitsplätze, liegen bereits vor und 
ämtern seihst, sinld wichtige Schfi.tte in' dieser werden, wo notwendig, ,auch schon praktiziert . 

. Richtung gewe!/en. Dieser Entwiclclung auf dem ArbeitsJIlarkt 
Als weiter,er Schrillt muß die bessere Zugriffs- wurde bereits bei der Erstellung des Bundes­

möglichkeit zu den Mitteln des Resetvefonds, finanzgesetzes für das Jahr 1978 entsprechend 
die durch die Schaffung dner Rechtspersönlich- Rechnung getragen (v gl. Erläuterungen zu Art. I 
keit g,ewährleistet erscheint, langes ehen werden. des Bundesfinanzgesetzes 1978, BGB1. Nt'. 1). Im 
Die Darstellu,ng ,der aus zweclcgebundenen Ein- erwähnten Artikel des Bundesfioonzgesetzes ist 
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4 949 der Beilagen 

im Hinblick auf die vorgesehene Rechtspersön­
lichkeit des Reservefonds bereits die Gebarung 
nicht mehr im ordentlichen Bundeshaushalt 
(Haushalt 1), 'Sondem i~ etnem Haushalt 3 ge­
sondert dargestellt. Dieser Haush3ilt wird auch 
nicht mehr auf, der Dienststellerikennzahl des 
Bund"esministerrums für soziale Verwaltung, son­
dern 'auf ein'er eigenen Kennzahl ,des Reserve­
fonds verrechnet. 

Der mit Rechtspersönlichkeit auszustattende 
Reservefonds soll vom Bundesminister für soziale 
Verwaltung nach außen hin vertreten und vom 
Bundesministerium für soziale Verwaltung ohne 
Vergütung verwaltet werlden. 

Als Vorbild für die Konstruktion des Reserve­
fonds mit RechtsperSÖnilichkeit diente im wesent­
lichen der Reservefonds für Familienbeihilfen 
(Familienlastenausg1leichsgesetz 1967, BGBI. 
Nr.376). . 

Die bundesgesetzliche RegeLung über die Knde­
rung des 'bisher als sogenannten Verwaltungsfonds 
geführten Reservefonds in einen Reservefonds 
mit eigener Rechtspersönlichkeit basiert auf dem 
Kompetenzta:tbestand des Artikels 10 Abs. 1 
Z. 13 B-VG ("Fondswesen"), zuma:l es sich bei 
dem gegenständlichen Reservefonds um ein'en 
solchen Fonds handeln soH, der nach sein,em 
Zweck über den Int,eressensbereich eines Landes 
hin'ausgeht und nicht schon bisher von den Län­
dern autonom verwaltet wurde. 

Die dem Reservefonds zu Grunde liegenden 
Verwaltungsmateri.en haben 'ebenfaUs ihre kom­
petenzmäßige Grundlage in der Zuständigkeit 
des Hundes. Dabei knüpft die Arbeitslosenver-

. sicherung vorwiegend an den Kompetenztatbe­
stand "Sozia1versicherung" an (Art. 10 Abs. 1 
Z. 11 B-VG), während die Aufgaben der Arbeits­
marktverwalmng, soweit es den Förderungsbe­
reich betrifft, im Rahmen der Verwaltung des 
Bundesah Träger von Privatrechten besorgt wer­
den. 

Wie schon oben' angeführt, soll der Reserve­
fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit - so wie 
auch der bisherige Reservefonds - vom Bundes­
ministerium für ~oziale Verwa!ltung verwaltet 
werden. Durch die Neuregelung werden daher 
für den Sun:d keine zusätzlichen Kosten erwach­
sen. 

Im einzelnenwird bemerkt: 

Zu Art. I Z. 1: 

Diese Bestimmung stellt lediglich eine ZU'sam­
nicnf,!:ssungder dem Inhalte nach unverände·rt 
gebliebenen Regelungen über die· Voraussetzun­
gen für .eine Erhöhung oder Senkung des Ar­
bei ulosen versicherungsbeitrages (Sonderbci trages) 
dar. Diese Zusammenfassung hat sich deshalb als 
notwendig erwiesen, weil die im Rahmen der 

geltenden Vorschriften über den Reservefonds 
enthaltene Bestimmung über die Senkung des Ar­
beitslosenversichcr.ungsbeitrages (Sonderbeitrages) 
infolge der beabsichtigten Neukonstruktion des 
Reservefondsschon aus systematischen Gründen 
inden Abschnitt über ,die Vorschriften hinsicht­
lich des Arbeitsilosenversicherungsbeitrages gehört. 

Entsprechend der bisherigen Regelung ist der 
Arbeitslosenversicherungsbeitrag (Sonderbeitrag) 
zu erhöhen, wenn er dem voraussichtlichen Auf­
wand, der aus Mitteln der Arbe,jt~lo'Senversiche­
rung zu tragen ist, nicht mehr entspricht. Im 
Sinne einer flexib'leren Handhabung dieser Be­
stimmung im Falle ras.cher Veränderungen, a.uf 
dem Arbeitsmarkt wurde vorgesehen, daß hin­
sichtlich der Festsetzung des Beitrages von der 
voraussichtlichen Entwicklung auf dem Arbeits­
mark>tauszugehen und wie schon bisher der 
Durchschnitt des Aufwandes der letzten voran­
gegangenen 2 Jahre zu berücksichtigen ist. 

Zu A~t. I Z. 2: 

Bei der Neukonstr.uktion soU der im gelten­
den § 64 Abs. 2 und 3 AIVG enthaltene Grund­
satz, daß überschüS'Se~us der laufenden Gebarung 
der Arbeitsmarktverwaltung einem Reservefonds 
zuzuführen und Abgänge aus dieser . Gebarung 
dem Reservefonds zu entnehmen sind, beibe­
halten werden (Abs. 1 und 2). Ebenso soll die 
Bevorschussung ,durch den Bund, auch wenn die 
Mittel des Reservefonds erschöpft sind, gegen 
nachträgliche Refundierung ,- so wie bisher 
(§ 64 Abs. 2 AIVG) - vorgesehen werden 
(Abs.5). 

Für die Verwaltung des mit Rechtspersönlich­
keit ,ausge~tatteten Reservefonds ist grundsätzlich 
das Einvernehmen mit ,dem BUnidesministerium 
für Finanzen vorgesehen (§ 64 Abs. 1). Durch 
die Ausnahmebestimmung für administrativ-tech­
nische Angelegenheiten wird sichergestellt, daß 
diese Vorgänge,' die schon bisher nicht der Zu­
.stimmung des Bundesministeriums für Finanzen 
bedurften, auch weiterhin vom Bundesministe­
rium für soziale Verwaltung im eigenen Wir­
kungsbereich wahrgenommen werden.' 

Für die endgültige A:brechnung des Ausgleiches 
zwischen dem Bund und dem Reservefonds soll 
weiterhin das ziffernmäßige Ergebnis des jeweili­
gen Bundesr,echnungsabschlusses herangezogen 
werden. 

Im Hinblick auf die öff~ntlich~rechtlichen Auf­
gaben, die der Reservefonds im Zusammenhang 
mit der Finanzierung der Arbeitsmarktverwal­
tung zu besorgen hat, soll dieser vön den bun­
desgesetzlich geregelten Abgaben und Gebühren 
befreit werden, soweit eine Abgaben- oder Ge­
bührenpflicht aus der Natur der Geschäftsab­
wicklung des Reservefonds überhaupt zum Tra­
gen kommt (Abs. 8). 
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Zu Art. I Z. 3: 

Die' überführung des Wintermehrkostenaus­
gleichsfonds, der budgetmäßig lediglich eine 
Haushalrsrücklage darstellt, an den Reservefonds 
mrt Rechtspersönlichkeit, gewähdeistet einefle­
xiblere Zugriffsmöglichkeit zu den Mitteln der 
Rückl"'ge, als dies bei einer an ·das Bundesfinanz­
gesetz gebundenen Haushaltsrücklage der Fall 
sein kann. Die Möglichkeit, bei Anfall von 
witterungsbedingten, nicht vorherzusehenden 
Schwankungen bei den Gesamtkosten für Bei­
hilfen zum Ausgj,eich kurzfristiger Beschäftigungs­
schwankungen (§ 27 Abs. 1 lit. b des Arbeits­
marktförderung!>ges,etzes) auf raschem Wege 
finamzielle Hilfe gewähren zu können, wird künf­
tighin bess,er gewährleistet sein, als bei der der­
zeiügen Regelung im § 65 AIVG. 

Zu Art. 11 Z. 1 und 3: 

Durch die Schaffung eines Reservefonds mit 
eigener Rechtspersönlichkeit und die vorgesehenen 
Ausgleichsbestimmungen nach Art. ~ Z. 2 
(Abs. 3 und 4) erübrigen' sich gesonderte Be­
stimmungjen für die Entnahme von Mitteln des 
Reservefonds im Arheitsmarktförderungsgesetz 
bzw. wären die in diesem Zusammenhang not­
wendigen Anpassungen vorzunehmen. 

Die Z. 3 ist materielJ-rechtlich mit dem der­
zeitigen § 51 Abs. 6 des Arbeitsmarktförderungs­
gesetzes gleichlautend; es war im Hinblick darauf, 
daß es sich nunmehr um zwei Rechtsträger han­
delt, zwischen denen die finanzieHen Abwick­
lungen durchzuführen sind, lediglich eine Bestim­
mung für die überweisung von Mitteln aus dem 
Reservefonds an den Bund ·aufzunehmen. 

Zu Art. II Z. 2: 

Die Anpassung ergibt sich auf Grund der in 
der Zwischenzeit erfolgten Wiederverlautbarung 
des Arbeitlosenv,ersicherungsgesetzes 1958. 

Zu Art. III: ' 

Die im Abs. 1 geregelte übertragung von 
Werten des bisIang unselbständigen auf den nun­
mehr selbständigen Reservefonds ste:Ilt eine ge­
setzlidl'e Maßnahme im Sinne des Art. 42 Abs. 5 ' 
B-VG dar und unterliegt nicht der Einspruchs­
möglichkeit des B,undesrates. 

Der Inhalt dieser Bestimmung wurde in An­
lehnung an den Reservefonds für Familienbeihilfen 
(vgI. § 40 Abs. 3 und 6 des Familienlasten­
ausgleichsgesetzes) gestaltet., Mit dieser Bestim­
mung sOIH sichergestellt' wel'lden, daß. alle den 
derzeitigen Reservefonds betreffenden Verbirid~ 
lichkeiten auf den neuen Rechtsträger übergehen. 
Die angeführten Forderungen und Verpflichtun­
gen des Reservefonds stel1en lediglich eine Auf­
zählung von schon bestehenden bzw. von bis 
zum Inkrafttreten :dieses Gesetzes.entwurfes auf 
Grund der geltenden Bestimmungen noch all­
fällig entstehenden Fordemngen und Verpflich­
tungen des Reservefonds dar. 

Der Abs. 2 sOill eindeutig dal'llegen, daß durch 
die Schaffung eines mit Rechtspersönlichkeit aus­
gestatteten R,eservefonds und durch die sonstigen 
Bestimmungen dieses Gesetzentw,u.rf.es Rücklagen, 
die nicht auf Grund, des derzeit gehenden 
§ 64 AIVG, sondern auf Gmnd. haushaItsrecht­
lieh er Bestimmungen entstanden sind, nicht be­
rührt werden. 

Die Regelung üher die Aufrechnung von Forde­
rungen des Reservefonds an den Bund"(Abs; 3) 
folgt ,der ähnlichen:, irrt § 40 Abs. 6 des Familien­
lasten<liUsgl eichsgesetzes en thalllenen Bestimmung. 

Zu Art. IV: 

Die Zuständigkeit für die Vollziehung des im 
Entwurf vodiegenden Gesetzes ergibt sich aus 
dem Wirkungsbereich der Bundesministerien 
nach dem Btmdesministeriengesetz 1973, BGBl. 
Nr.389. 

Textgegenüberstellung 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 . 

Gel t end e Fa s s u n g: 

§ 61 Ahs. 10: 

(10) Der in den Abs. 1 und 2 festgesetzte Bei'~ 
trag ist durch Verordnung des Bundesministers 
für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Finanzen zu ändern, 
wenn er dem voraussichtLichen Aufwand, der aus 
Mitteln der Arbeitslosenversicherung zu bestrei­
ten ist, nicht mehr entspricht; bei der Fest­
setzung des Beitrages ist von dem Durchschnitt 
des Aufwandes der letzten vorangegangenen zwei 
Jahre auszugehen. 

Fa s s u n g des E ut wurf e s:­

§ 61 Abs. 10: 

(10) Der in den Abs. 1 und 2 festgesetzte 
Beitrag ist durch· Verordnung des Bundesmini­
sters für soziale Verwaltung im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen 

1. zu erhöhen, wenn er dem voraussichtlichen 
Aufwand, der ausMitteln der Arbeitslosen­
versicherung zu tragen ist,' nicht .mehr ent­
spricht, wobei hinsichtlich der Festsetzung 
des Beitrages von der voraussichtlIchen Ent­
w~cklung auf dem Arbeitsmarkt auszugehen 
und der Durchschnitt des Aufwandes der 
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6 949 der Beilagen 

Gel t end e Fa s s u n g: 

§64: 

(1) Aus den laufenden Eingängen an Arbeits­
losenversicherungsbeiträgen werden zunächst die 
vom Bund geleisteten Vorschüsse gedeckt. 

(2) übersteigen in einem Kalenderjahr die Ein­
nahmen gemäß § 60 Abs. 2 den Leistungs- und 
Verwaltungsaufwand gemäß § 60 Abs. 1, so ist 
dieser überschuß nach Deckung allfälliger unbec 
glichener Vorschüsse des Bundes einem Reserve­
fonds _ zuzuführen. 

Fa s s u n g des E n t w ur fes: 

letzten vorangegangenen zwei Jahre zu be­
rücksichtigen ist, oder 

-2. zu senken, wenn die Mittel des Reservefonds 
(§ 64) die Höhe der oorchschnittlichen jähr­
lichen Einnahmen an Arbeitslosenversiche­
rungsbeiträgen . (Sonderbeiträgen) m den 
letzten fünf Jahren überschreiten. 

§64: 

(1) überschüsse aus der zweckgebunde­
nen Gebarung der Arbeitsmarktverwaltung im 
Sinne des § 60 (im folgenden "Gebarung' der 
Arbeitsmarktverwaltung" bezeichnet) sind einem 
Reservefonds zuzuführen. Der Reservefonds be­
sitzt Rechtspersönlichkeit, hat seinen Sitz in Wien 
und wird nach außen vom Bundesminister für 
soziale Verwaltung vertreten. Die Verwaltung 
des Reservefonds obliegt in technisch~administra­
tiven Angelegenheiten dem Bundesministerium 
für soziale Verwaltung, in allen übl"'igen Ver­
waltungsangelegenheiten dem Bundesministerium 
für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Finanzen. 

(2) Die Mittel des Reservefonds sind zur 
Deckung allfäl1iger Abgänge aus der Gebarung 
der Arbeitsmarktverwaltung in einem Kalender­
jahr bestimmt. 

(3) Ergibt sich innerhalb eines Kalenderjahres (3) Erg~bt sich in einem Kalenderjahr aus der 
ein Gebarungsabgang und reicht zu· seiner: Gebarung der Arbeitsmarktverwaltung ein über­
Deckung der Beitrag des Bundes zur Notstands- . schuß, so ist dieser nach Abzug allfälliger vom 
hilfe (§ 60 Abs. 3) nicht aus, so sind -die Mittel Bund vorschußweise getragener Abgänge im 
des Reservefonds heranzuziehen. Sinne des Abs. 5 vom Bund an den Reserve-

(4) überschreitet der Reservefonds die Höhe 
der durchschnittlichen jährlichen Einnahmen an 
Arbeitslosenversicherungsbeiträgen in den letzten 
fünf Jahren, so ist das Ausmaß des Arbeitslosen­
versicherungsbeitrages entsprechend zu senken. 

(5) Die Verwaltung des Reservefonds obliegt 
dem Bundesminister für soziale Verwaltung im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen. 

(6) Die Mittel des Reservefonds sind derart 
anzulegen, daß sie zur Deckung eines. Abganges 
jederzeit herangezogen werden kÖnnen. 

fonds zu überweisen. Die endgültige Abrechnung 
des überschusses hat auf Grund des Bundes­
rechnungsabschlusses zu erfolgen. 

(4) Ergibt sich in einem Kalenderjahr aus der 
Gebarung der Arbeitsmarktverwaltung ein Ab­
gang, so ist dieser vom Reservefonds dem Bund 
zu überweisen. Die endgültige Abrechnung des 
Abganges hat auf Grund des Bundesrechnungs­
abschlusses zu erfolgen. 

(5) Sind die Mittel des Reservefonds erschöpft, 
so hat der Bund die Abgänge aus der Gebarung 
der Arbeitsmarktverwaltung vorläufig aus Bun­
desmitteln zudecken. Die vom Bund vorschuß­
weise getragenen: Abgänge sind diesem durch 
überweisung der in den nachfolgenden Kalen­
derjahren sonst gemäß Ahs. 3 dem Reservefonds 
zuzuführenden .überschüsse aus der Gebarung 
der Arbeitsmarktverwaltung zu refundieren. 

(6) Die Gebarung des Reservefonds ist jähr­
lichabzuschließen. Der Gebarungsüberschuß ist 
auf neue Rechnung vorzutragen. 

(7) Die Mittel des Reservefonds sind gewinn­
bringend so anzulegen, daß sie zur Deckung 
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Gel t' end e Fa s s u n g: Fas.supg des Entwurfes: 

eines Abganges ,jederzeit herangezogen. werden 
können. 

(8) Der Res<:rvefonds ist von allen bundes~ 
rechtlich, geregelten Abgaben, soweit hinsichtlich 
dieser nicht bereits § 70 gilt, befreit~ 

§ 65: § 65: 

(1) Aus den im jeweiligen Bundesfinanzgesetz Wird aufgehoben. 
für Zuschüsse gemäß § 28 a erster Satz des Ar­
beitsmarktfärderungsgesetzes vorgesehene'!n Mit-
teln sind zunächst die bewilligten und anweisungs-
reifen Beihilfebegehren zu decken. 

(2) übersteigen lin einem Kalenderjahr die im 
Bundesfinanzgesetz für Zuschüsse gemäß § 28 a 
erster Satz des Arbeitsmarktfärderungsgesetzes 
vorgesehenen Mittel den Aufwand für die bewil­
ligten und anweisungs reifen Beihilfebegehren, so 
ist der sich daraus ergebende' Differenzbetrag 
einem Winterkostenausgleichsfonds zuzuführen. 
Die überweisung hat zu Lasten des für Bei­
hilfen gemäß § 28 a erster Satz des Arbeitsmarkt­
färderungsgesetzes vorgesehenen Ausgabenansat­
zes zu erfolgen. 

(3) übersteigt in einem Kalenderjahr der Auf-. 
wand für die bewilligten und anweisungsreifen 
BeihiIfebegehren für Zuschüsse gemäß' § 28 a 
erster Satz des Arbeitsmarktfärderungsgesetzes 
die hiefür vorgesehenen Mittel, so ,ist der' Bun­
desminister für soziale Verwaltung ermächtigt, 
unbeschadet § 51 Abs. 4 des Arbeitsmarktför­
derungsgesetzes, Mittel des Wintermehrkosten­
ausgleichsfonds heranzuziehen. 

(4) Im jährlichen Bundesfinanzgesetz ist eine 
Ermächtigung des Bundesminlisters für Finanzen 
vorzusehen, daß er die Zustimmung zu über­
schreitung des Ausgabenansatzes für Zuschüsse 
gemäß § 28 a erster Satz des Arbeitsmarktför­
derungsgesetzes zu Lasten des Wintermehr­
kostenausgleichsfonds zu geben hat. 

(5) überschreitet der Wintermehrkostenaus­
Aufwandes für Beihilfen gemäß § 28 a erster 
gleichsfonds die, Höhe des durchschnittlichen 
Satz des Arbeitsmarktförderungsgesetzes der 
letzten fünf Jahre, so kann der Bundesminister 
für soziale Verwaltung die diesen Betrag über­
steigenden MitteIdem Reservefonds zuführen. 

Arbeitsmarktförderungsgesetz 

§ 51 Abs. 1 bis 3: 

(1) Der aus diesem Bundesgesetz erwachsende 
Aufwand einschließlich des Verwaltungsaufwandes 
ist mit Ausnahme des Aufwandes nach den 
Abs. 6 und 7 vorschußweise vom Bund zu be­
streiten. 

(2) Der Verwaltungsaufwand umfaßt die Ver­
waltungskosten, die den Landesarbeitsämtern und 
Arbeitsämtern aus der Erfüllung aller ihrer Auf­
gaben erwachsen,' sowie die Vergütung an die 

§ 51 Ahs. 1 bis 3: 

(1) Der aus diesem Bundesgesetz erwachsende 
Aufwapd einschließlich des Verwaltungsaufwan,. 
des ist, vorschußweise vom Bund zu bestreiten. 

(2) Der VerwaltungsallfwandUll.'liaßt die Ver.­
waltungskosten; die den Landesarbeitsämtern und 
Arbeitsämtern 3iusderErfüllungaller: ihrer. Auf­
gaben erwachsen, sowie die Vergütung an. die 
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G e1 t e n cl e F a S'S u n .g : 

Gemei1lden und andie:Träger der Krankenver­
sicherung für die Mitwirkung bei der Durchfüh­
rung, des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1958. 

(3) Die Verwiltungskosten der Landesarbeits­
ämter und Arbeitsämter sind je zur Hälfte aus 
den Mitteln der Arbeitslosenversicherung (Art. IV 
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1958) und 
aus Bundesmitteln zu bestreiten. 

§ 51 Abs. 5 bis 8: 

(5) Sofern die laufenden Einnahmen der Ar­
beitslosenversicherung naCh Abzug des Aufwan­
des, d~r aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung 
zu bestreiten ist, zur Deckung des nach Abzug 
des Bundesbeitrages zu den Verwaltungskosten 
der Landesarbeitsämter und Arbeitsämter ver­
bleibenden, gemäß Abs. 1 vorschußweise vom 
Bund getragenen Aufwandes nach diesem Bun­
desgesetz nicht ausreichen, ist der ungedeckte 
Betrag aus dem Reservefonds zu entnehmen. 

Fa s s u n g de sEn t wu r fes: 

Gemeinden und an die Träger der Krankenver­
sicherung für die Mitwirkung bei der Durchfüh­
rung des Arbeitslosen,versicherungsgesetzes 1977. 

(3) Die Verwaltungs kosten der Landesarbeits­
ämter und Arbeitsämter sind je zur Hälfte aus 
den Mitteln der Arbeitslosenversicherung (Art. IV 
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977) und 
aus Bundesmitteln zu bestreiten. 

§ 51 Abs. 5 bis 8: 

(5) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
wird ermächtigt, Mittel des Reservefonds zum 
Zwecke von Baumaßnahmen und der Ausstat­
tung für Dienststellen der Arbeitsmarktverwal­
tung jährlich im Höchstausmaß von 1,5 v. H. der 
im Bundesvoranschlag für das jeweilige Jahr 
veranschlagten Einnahmen an Arbeitslosenver­
sicherungsbeiträgen (Sonderbeiträgen) heranzu­
ziehen und dem Bund zu überweisen, wenn es 
für die Durchführung des Kundendienstes der 
Arbeitsmarktverwaltung erforderlich ist. 

(6) Der Bundesminister für soziale Verwaltung (6) Der Bundesminister für soziale Verwil-' 
wird ermächtigt, Mittel des Reservefonds zum tung wird ermächtigt, Mittel ,des Reservefonds 
Zwecke von Baumaßnahmen und der Ausstattung nach Anhörullg des Beirates für Arbeitsmarkt­
für Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung politik heranzuziehen, wenn er es für die Be~ 
jährlich im Höchstausmaß von 1,5 v. H. der hebung außergewöhnlicher lokaler oder regiona­
im Bundesvoranschlag für das jeweilige Jahr ver- ler Schwierigkeiten auf Aem Arbeitsmarkt für 
anschlagten Einnahmen an Arbeitslosenversiche- erforderlich hält. Im jährlichen Bundesfinanzge­
rungsbeiträgen heranzuziehen, wenn es für die 'setz <ist eine Ermächtigung des Bundesministers 
Durchführung des Kundendienstes der Arbeits- für Finanzen vorzusehen, daß er für diesen Fall 
marktverwaltung erforderlich ist. die Zustimmung zur überschreitung der Aus-

gabenansätze für arbeitsmarktpolitische Maßn;h­
men nach diesem Bundesgesetz nach Maßgabe 
der dem Bund vom 'Reservdonds überwiesenen 
Mittel bis 10 v. H. der im jeweiligen Bundes~ 
finanz gesetz vorgesehenen Ansatzbeträge zu 
geben hat und darüber hinaus bis auf weitere 
15 v. H. dieser Ansatzbeträge geben kann. 

(7) Lm jährlichen Bundesfinanzgesetz ist eine 
Ermächtigung des Bundesministers für Finanzen 
vorzusehen, daß er die Zustimmung zu über­
schreitungen von' Ausgabenansätzen des Reserve­
fonds zu Lasten des Ausgabentitels 517 bis zu 
der Höhe zu geben hat, in der in Vorjahren 
zugunsten der Ansätze des Reservefonds Be­
träge angesammelt wurden, maximal aber 
100 Millionen Schilling jährlich, und die der 
Bundesminister für soziale Verwaltung nach An­
hörung des Beirates für' Arbeitsmarktpolitik für 
die Behebung außergewöhnlicher lokaler und re­
gionaler Schwierigkeiten auf dem, Arbeitsmarkt 
für erforderlich hält. 

(8) Die Aufwendungen naCh den Abs. 6 und 7 
:stellenkeineilLeistungsaufwand im Sinne des 
§'60'Abs., 1 des Arbeillslosenvenicherungsge­
seties1958 dar und sindbeitrt Ansatz 1/1503 

zu verrechnen. '--

, 
Wird aufgehoben. 

Wird, aufgehoben. 
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